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Verordnungen

1 Verordnung
über das Naturschutzgebiet „Holzbachtal“ 

(N 6406-303)

Vom 4. Dezember 2014

Aufgrund des § 20 Absatz 1 und 3 des Saarländischen 
Naturschutzgesetzes vom 5. April 2006 (Amtsbl. 
S. 726), zuletzt geändert durch das Gesetz vom 28. Ok-
tober 2008 (Amtsbl. 2009 S. 3) in Verbindung mit § 22
Absatz 1 und 2, § 23 und § 32 Absatz 2 und 3 des Bun-
desnaturschutzgesetzes vom 29. Juli 2009 (BGBl. I
S. 2542), zuletzt geändert durch Artikel 4 Absatz 100 
des Gesetzes vom 7. August 2013 (BGBl. I S. 3154), 
verordnet das Ministerium für Umwelt und Verbrau-
cherschutz:

Präambel

Natura 2000-Gebiete sind Bestandteil eines europa-
weit verpflichtenden Schutzgebietsnetzes zum Schutz 
besonderer Lebensräume und Arten. Die Mitgliedstaa-
ten haben für ihren Anteil an Natura 2000-Gebieten 
Maßnahmen zu ergreifen, um diese Gebiete als beson-
dere Schutzgebiete endgültig unter Schutz zu stellen.

Ziel der FFH- und Vogelschutzrichtlinie ist der länder-
übergreifende Schutz gefährdeter wild lebender Pflan-
zen- und Tierarten zur Erhaltung der biologischen Viel-
falt (Biodiversität), das heißt der Vielfalt der Arten, der 
genetischen Vielfalt und der Vielfalt der Ökosysteme.

Ziel der Natura 2000-Gebiete ist ausdrücklich nicht die 
Aufgabe der Nutzung, sondern der Erhalt artenreicher, 
naturnah bewirtschafteter Kulturlandschaften mit ihrer 
hohen Artenvielfalt. Die Landbewirtschaftung ist also 
erwünscht und oftmals notwendig, um den „günstigen 
Erhaltungszustand“ der natürlichen Lebensräume und 
Arten zu gewährleisten.

Der Betrachtungs- und Beurteilungszeitraum be-
gann dabei jeweils mit der Anerkennung eines Natu-
ra 2000-Gebietes durch die EU-Kommission.

Grundstückseigentümer und Bewirtschafter haben die 
Aufgabe, durch eine verantwortliche Nutzung der Flä-
chen dazu beizutragen, dass sich der ökologische Zu-
stand nicht verschlechtert (Verschlechterungsverbot).

Die Wahrung des günstigen Erhaltungszustandes wird 
vorrangig durch Regelungen zur Bewirtschaftung in 
der Verordnung gesichert. Die weiteren Erhaltungszie-
le – Wiederherstellung und Entwicklung eines günsti-
gen Erhaltungszustandes – sollen in erster Linie durch 
einen mit den Bewirtschaftern abgestimmten Manage-
mentplan erreicht werden.

Ein wirkungsvolles Gebietsmanagement ist für den er-
folgreichen Schutz der Lebensräume und Arten unver-
zichtbar.

Regelungen, die die Landbewirtschaftung einschrän-
ken, werden durch finanzielle Hilfen für die Bewirt-
schafter sinnvoll ergänzt.

Die Europäische Union eröffnet durch die Verabschie-
dung der Agenda 2000 finanzielle Möglichkeiten für 
landwirtschaftliche Betriebe, die durch eine natur-
schutzgerechte Wirtschaftsweise auch in FFH- und 
Vogelschutzgebieten zur Erhaltung von Lebensraum-
typen und Arten beitragen.

Fördermöglichkeiten bestehen grundsätzlich durch den 
Europäischen Landwirtschaftsfonds für die Entwick-
lung des ländlichen Raumes (ELER) und das Finanzie-
rungsinstrument für die Umwelt (LIFE).

Um den an die Natura 2000-Gebiete gestellten Erwar-
tungen gerecht zu werden, ist in den Natura 2000-Richt-
linien geregelt, dass alle sechs Jahre in den Mitglied-
staaten eine Berichterstattung über den Erfolg der in 
den FFH-Gebieten durchgeführten Schutzmaßnahmen 
erfolgen muss.

Dieser Bericht muss zudem die wichtigsten Ergebnisse 
des allgemeinen Monitorings beinhalten. Kommt ein 
Mitgliedstaat seinen aus den europäischen Richtlini-
en erwachsenen Verpflichtungen nicht nach, existiert 
ein EU-rechtliches Kontroll- und Sanktionsinstrumen-
tarium in Form von Beschwerde- und Vertragsverlet-
zungsverfahren.

§ 1

Schutzgebiet

(1) Das im Folgenden näher bestimmte Gebiet mit 
einer Größe von ca. 58,4 ha wird zum Naturschutz-
gebiet erklärt. Es trägt die Bezeichnung Naturschutz-
gebiet „Holzbachtal“ (N 6406-303) und ist Teil des 
Netzes Natura 2000 (§ 31 Bundesnaturschutzgesetz) 
als Gebiet von gemeinschaftlicher Bedeutung der 
Richtlinie 92/43/EWG des Rates vom 21. Mai 1992 
zur Erhaltung der natürlichen Lebensräume sowie der 
wild lebenden Tiere und Pflanzen (ABl. L 206 vom 
22. Juli 1992 S. 7) – FFH-Richtlinie.

Das Schutzgebiet liegt in der Gemeinde Weiskirchen, 
Gemarkung Weiskirchen und erstreckt sich entlang 
des Holzbachs von der Landesgrenze bis zu den Hoch-
waldkliniken.

(2) Das Schutzgebiet ist in der anliegenden Übersichts-
karte, die Bestandteil dieser Verordnung ist, durch 
schwarze Umrandung gekennzeichnet. Die flurstück-
genaue Abgrenzung ist in einer Detailkarte 1: 1.750 mit 
Flurstücknummern und Randsignatur wiedergegeben. 
Diese Karten und der Verordnungstext werden im Mi-
nisterium für Umwelt und Verbraucherschutz – Obers-
te Naturschutzbehörde –, Saarbrücken, verwahrt. Eine 
weitere Ausfertigung befindet sich bei der Gemeinde 
Weiskirchen. Verordnungstext und Karten können bei 
den genannten Stellen eingesehen werden.

(3) In der Detailkarte werden, soweit dies für die An-
wendbarkeit nachfolgender Regelungen erforderlich 
ist, die Lebensraumtypen und deren Erhaltungszustän-
de nach Anhang I der Richtlinie 92/43/EWG – FFH-
Richtlinie – dargestellt.

(4) Das Schutzgebiet wird an den Hauptzugängen 
durch das Schild „Naturschutzgebiet“ gekennzeichnet, 
dessen Aufstellung und Bestand die Eigentümer und 
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vom Landesamt für Umwelt- und Arbeitsschutz oder 
in dessen Aufrag erstellt werden. Auf bewirtschafte-
ten Flächen erfolgt die Aufstellung nach Anhörung der 
Nutzungsberechtigten. Auf Staatswaldflächen erfolgt 
die Erstellung der Managementpläne beziehungsweise 
von Teilen der Managementpläne durch den SaarForst 
Landesbetrieb im Einvernehmen mit dem Landesamt 
für Umwelt- und Arbeitsschutz. Im Bereich der Zweck-
verbände für die Durchführung von Naturschutzgroß-
projekten erfolgt die Erstellung der Managementpläne 
im Benehmen mit den Zweckverbänden und dem Bun-
desamt für Naturschutz.

(2) Der Managementplan stellt darüber hinaus freiwil-
lige weitergehende Maßnahmen und Nutzungen dar.

(3) Die jeweils geltende Fassung des Management-
plans ist durch das Landesamt für Umwelt- und Ar-
beitsschutz entsprechend zu kennzeichnen und dauer-
haft zu verwahren.

(4) Pflege- und Entwicklungsmaßnahmen, die in einem 
Managementplan nach Absatz 3 enthalten sind, werden 
unter Aufsicht des Landesamtes für Umwelt- und Ar-
beitsschutz, durch dieses oder in dessen Auftrag, im 
Bereich des Staatswaldes auch durch den SaarForst 
Landesbetrieb und im Bereich der Zweckverbände für 
die Durchführung von Naturschutzgroßprojekten auch 
durch die Zweckverbände durchgeführt. Von einem 
Managementplan nach Absatz 3 abweichende Pflege- 
und Entwicklungsmaßnahmen bedürfen der vorheri-
gen Zulassung durch das Landesamt für Umwelt- und 
Arbeitschutz. Bei Verpachtung der im Eigentum der 
Städte und Gemeinden, Zweckverbände zur Durchfüh-
rung von Naturschutzgroßprojekten, des Landes oder 
des Bundes befindlichen Grundstücke und bei vertrag-
lichen Vereinbarungen zur Förderung der Nutzung sind 
die Vorgaben des Managementplans für die betroffene 
Fläche zu beachten und in den Pachtvertrag aufzuneh-
men.

§ 6

Ausnahmen, Anordnungsbefugnis

(1) Die oberste Naturschutzbehörde kann für eine vor 
Inkrafttreten dieser Verordnung rechtmäßig durch-
geführte Nutzung Ausnahmen von Beschränkungen 
und Maßgaben nach § 3 sowie von der Unzulässigkeit 
gemäß § 4 zulassen, wenn dadurch der Schutzzweck 
nicht beeinträchtigt wird.

Für sonstige Maßnahmen geringen Umfanges kann 
die oberste Naturschutzbehörde Ausnahmen zulassen, 
wenn dadurch der Schutzzweck nicht beeinträchtigt 
wird.
§ 67 des Bundesnaturschutzgesetzes bleibt unberührt.
(2) Handelt es sich um ein Projekt im Sinne des § 34 
des Bundesnaturschutzgesetzes oder um einen Plan im 
Sinne des § 36 des Bundesnaturschutzgesetzes, sind 
die diesbezüglichen Verfahrensregelungen des Saar-
ländischen Naturschutzgesetzes anzuwenden.
(3) Soweit durch Maßnahmen oder Handlungen eine 
Beeinträchtigung des Erhaltungszustandes des Lebens-
raumtyps oder der Art eingetreten ist oder begründet 
zu erwarten ist, kann das Landesamt für Umwelt- und 
Arbeitsschutz Anordnungen treffen, um die Erhaltung 
oder Wiederherstellung des Erhaltungszustandes si-
cherzustellen.

§ 7
Ordnungswidrigkeiten

Ordnungswidrig im Sinne des § 52 Absatz 1 Num-
mer 5 des Saarländischen Naturschutzgesetzes handelt, 
wer in dem Schutzgebiet vorsätzlich oder fahrlässig 
gegen Regelungen der §§ 3 und 4 verstößt.

§ 8
Inkrafttreten, Außerkrafttreten

Diese Verordnung tritt am Tag nach ihrer Verkündung 
im Amtsblatt des Saarlandes in Kraft. Gleichzeitig tre-
ten außer Kraft die Verordnung über das Naturschutz-
gebiet „Holzbachtal“ vom 20. Januar 1989 (Amtsbl. 
S. 244), geändert durch das Gesetz vom 27. Novem-
ber 1996 (Amtsbl. S. 1313) sowie auf den in § 1 be-
zeichneten Flächen die Verordnung zum Schutz von 
Landschaftsteilen im Saarland vom 1. März 1952 
(Amtsbl. S. 602), geändert durch die Verordnungen 
vom 28. Januar 2005 (Amtsbl. S. 154) und vom 7. Ap-
ril 1992 (Amtsbl. S. 494).

Saarbrücken, den 4. Dezember 2014

Der Minister für Umwelt
und Verbraucherschutz

Jost
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126 Verordnung über das Landschaftsschutzgebiet 
 „Lannenbachaue bei Scheiden und Umgebung“ 
 (L 6406-302)

Vom 4. November 2015

Aufgrund des § 20 Absätze 1 und 3 des Saarländi-
schen Naturschutzgesetzes vom 5. April 2006 (Amtsbl. 
S. 726) in Verbindung mit § 22 Absätze 1 und 2, §§ 26 
und 32 Absätze 2 und 3 des Bundesnaturschutzgeset-
zes vom 29. Juli 2009 (BGBl. I S. 2542) in der jeweils 
geltenden Fassung verordnet das Ministerium für Um-
welt und Verbraucherschutz:

Präambel

Natura 2000-Gebiete sind Bestandteil eines europa-
weit verpflichtenden Schutzge bietsnetzes zum Schutz 
besonderer Lebensräume und Arten. Die Mitgliedstaa-
ten haben für ihren Anteil an Natura 2000-Gebieten 
Maßnahmen zu ergreifen, um diese Gebiete als beson-
dere Schutzgebiete endgültig unter Schutz zu stellen.

Ziel der FFH- und Vogelschutzrichtlinie ist der länder-
übergreifende Schutz gefähr deter wild lebender Pflan-
zen- und Tierarten zur Erhaltung der biologischen Viel-
falt (Biodiversität), das heißt der Vielfalt der Arten, der 
genetischen Vielfalt und der Viel falt der Ökosysteme.

Ziel der Natura 2000-Gebiete ist ausdrücklich nicht die 
Aufgabe der Nutzung, son dern der Erhalt artenreicher, 
naturnah bewirtschafteter Kulturlandschaften mit ihrer 
hohen Artenvielfalt. Die Landbewirtschaftung ist also 
erwünscht und oftmals notwendig, um den „günstigen 
Erhaltungszustand“ der natürlichen Lebensräume und 
Arten zu ge währleisten.

Der Betrachtungs- und Beurteilungszeitraum be-
gann dabei jeweils mit der Anerken nung eines Natura 
2000-Gebietes durch die EU-Kommission.

Grundstückseigentümer und Bewirtschafter haben die 
Aufgabe, durch eine verant wortliche Nutzung der Flä-
chen dazu beizutragen, dass sich der ökologische Zu-
stand nicht verschlechtert (Verschlechterungsverbot).

Die Wahrung des günstigen Erhaltungszustandes wird 
vorrangig durch Regelungen zur Bewirtschaftung in 
der Verordnung gesichert. Die weiteren Erhaltungszie-
le – Wie derherstellung und Entwicklung eines günsti-
gen Erhaltungszustandes – sollen in erster Linie durch 
einen mit den Bewirtschaftern abgestimmten Manage-
mentplan erreicht werden.

Ein wirkungsvolles Gebietsmanagement ist für den er-
folgreichen Schutz der Lebens räume und Arten unver-
zichtbar.

Regelungen, die die Landbewirtschaftung einschrän-
ken, werden durch finanzielle Hilfen für die Bewirt-
schafter sinnvoll ergänzt.

Die Europäische Union eröffnet durch die Verab-
schiedung der Agenda 2000 finan zielle Möglichkei-
ten für landwirtschaftliche Betriebe, die durch eine 
naturschutzge rechte Wirtschaftsweise auch in FFH- 
und Vogelschutzgebieten zur Erhaltung von Lebens-
raumtypen und Arten beitragen.

Fördermöglichkeiten bestehen grundsätzlich durch den 
Europäischen Landwirt schaftsfonds für die Entwick-
lung des ländlichen Raumes (ELER) und das Finanzie-
rungsinstrument für die Umwelt (LIFE).
Um den an die Natura 2000-Gebiete gestellten Er-
wartungen gerecht zu werden, ist in den Natura 
2000-Richtlinien geregelt, dass alle sechs Jahre in den 
Mitgliedstaaten eine Berichterstattung über den Erfolg 
der in den FFH-Gebieten durchgeführten Schutzmaß-
nahmen erfolgen muss.
Dieser Bericht muss zudem die wichtigsten Ergebnis-
se des allgemeinen Monitorings beinhalten. Kommt 
ein Mitgliedstaat seinen aus den europäischen Richt-
linien er wachsenen Verpflichtungen nicht nach, 
existiert ein EU-rechtliches Kontroll- und Sankti-
onsinstrumentarium in Form von Beschwerde- und 
Vertragsverletzungsverfah ren.

§ 1 
Schutzgebiet

(1) Das im Folgenden näher bestimmte Gebiet mit 
einer Größe von ca. 63,5 ha wird zum Landschafts-
schutzgebiet erklärt. Es trägt die Bezeichnung Land-
schaftsschutzgebiet „Lannenbachaue bei Scheiden 
und Umgebung“ (L 6406-302) und ist Teil des Net-
zes Natura 2000 (§ 31 Bundesnaturschutzgesetz) als 
Gebiet von gemein schaftlicher Bedeutung gemäß der 
Richtlinie 92/43/EWG des Rates vom 21. Mai 1992 
zur Erhaltung der natürlichen Lebensräume sowie der 
wild lebenden Tiere und Pflanzen (ABl. L 206 vom 
22.07.1992 S. 7) in der derzeit geltenden Fassung.
Das Schutzgebiet liegt in der Gemeinde Losheim am 
See, Gemarkungen Scheiden und Waldhölzbach, öst-
lich des Ortes Scheiden.
(2) Das Schutzgebiet ist in der anliegenden Übersichts-
karte, die Bestandteil dieser Verordnung ist, durch 
schwarze Umrandung gekennzeichnet. Die flurstück-
genaue Abgrenzung ist in einer Detailkarte 1:2.000 mit 
Flurstücknummern und Randsignatur, die ebenfalls 
Bestandteil dieser Verordnung ist, wiedergegeben. 
Diese Karten und der Verordnungstext werden im Mi-
nisterium für Umwelt und Verbraucherschutz – Obers-
te Naturschutzbehörde –, Saarbrücken, verwahrt. Eine 
weitere Ausfertigung befindet sich bei der Gemeinde 
Losheim am See. Verordnungstext und Karten können 
bei den ge nannten Stellen eingesehen werden.
(3) In der Detailkarte werden, soweit dies für die 
Anwendbarkeit nachfolgender Regelungen erfor-
derlich ist, die Lebensraumtypen und deren Erhal-
tungszustände nach Anhang I und Artvorkommen nach 
Anhang II der Richtlinie 92/43/EWG dargestellt.
(4) Das Schutzgebiet wird an den Hauptzugängen 
durch das Schild „Landschaftsschutzgebiet“ gekenn-
zeichnet, dessen Aufstellung und Bestand die Eigen-
tümer und Nutzungsberechtigten von Grundstücken zu 
dulden haben.

§ 2 
Schutzzweck

Schutzzweck ist die Erhaltung, Wiederherstellung und 
Entwicklung eines günstigen Erhaltungszustandes (Er-
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§ 8 
Inkrafttreten, Außerkrafttreten

Diese Verordnung tritt am Tag nach ihrer Verkündung 
im Amtsblatt des Saarlandes in Kraft. Auf den in § 1 
dieser Verordnung bezeichneten Flächen tritt gleich-
zeitig die Verordnung zum Schutz von Landschaftstei-
len im Saarland vom 1. März 1952 (Amtsbl. S. 602) in 
der derzeit geltenden Fassung außer Kraft.

Saarbrücken, den 4. November 2015

Der Minister für Umwelt 
und Verbraucherschutz

Jost
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 „§ 9 
Inkrafttreten

 Dieses Gesetz tritt �� T�� ���� sei�er Ver������� 
i� Kr��t.“

Artikel 2
Dieses Gesetz tritt �� 30. Deze��er 2015 i� Kr��t.
S��r�r���e�, �e� 2. Deze��er 2015

Die Ministerpräsidentin
Kr��p�K�rre����er

Der Minister für Inneres und Sport
Bo�i��o�

Der Minister der Justiz
Jost

Verordnungen

145  Verordnung über das Landschaftsschutzgebiet  
 „Wiesen bei Wadrill und Sitzerath“ (L 6307-301)

Vo� 24. No�e��er 2015

����r��� �es § 20 ��sätze 1 ��� 3 �es S��r�ä��i�
s��e� N�t�rs���tz�esetzes �o� 5. �pri� 2006 (��ts��. 
S. 726) i� Ver�i����� �it § 22 ��sätze 1 ��� 2, §§ 26 
��� 32 ��sätze 2 ��� 3 �es B���es��t�rs���tz�eset�
zes �o� 29. J��i 2009 (BGB�. I S. 2542) i� �er jewei�s 
�e�te��e� F�ss��� �eror��et ��s Mi�isteri�� ��r U��
we�t ��� Ver�r����ers���tz:

Präambel
N�t�r� 2000�Ge�iete si�� Best���tei� ei�es e�rop��
weit �erp��i��te��e� S���tz�e �iets�etzes z�� S���tz 
�eso��erer Le�e�srä��e ��� �rte�. Die Mit��ie�st���
te� ���e� ��r i�re� ��tei� �� N�t�r� 2000�Ge�iete� 
M�ß����e� z� er�rei�e�, �� �iese Ge�iete ��s �eso��
�ere S���tz�e�iete e�����ti� ��ter S���tz z� ste��e�.
�ie� �er FFH� ��� Vo�e�s���tzri��t�i�ie ist �er �ä��er�
��er�rei�e��e S���tz �e�ä�r �eter wi�� �e�e��er P�����
ze�� ��� Tier�rte� z�r Er���t��� �er �io�o�is��e� Vie��
���t (Bio�i�ersität), ��s �eißt �er Vie����t �er �rte�, �er 
�e�etis��e� Vie����t ��� �er Vie� ���t �er Ö�osyste�e.
�ie� �er N�t�r� 2000�Ge�iete ist ��s�r����i�� �i��t �ie 
������e �er N�tz���, so� �er� �er Er���t �rte�rei��er, 
��t�r��� �ewirts����teter K��t�r����s����te� �it i�rer 
�o�e� �rte��ie����t. Die L����ewirts����t��� ist ��so 
erw��s��t ��� o�t���s �otwe��i�, �� �e� „���sti�e� 
Er���t���sz�st���“ �er ��t�r�i��e� Le�e�srä��e ��� 
�rte� z� �e wä�r�eiste�.
Der Betr���t���s� ��� Be�rtei����szeitr��� �e�
���� ���ei jewei�s �it �er ��er�e� ���� ei�es N�t��
r� 2000�Ge�ietes ��r�� �ie EU�Ko��issio�.
Gr���st���sei�e�t��er ��� Bewirts����ter ���e� �ie 
������e, ��r�� ei�e �er��t wort�i��e N�tz��� �er F�ä�

��e� ��z� �eiz�tr��e�, ��ss si�� �er ö�o�o�is��e ���
st��� �i��t �ers���e��tert (Vers���e��ter���s�er�ot).
Die W��r��� �es ���sti�e� Er���t���sz�st���es wir� 
�orr���i� ��r�� Re�e����e� z�r Bewirts����t��� i� 
�er Veror����� �esi��ert. Die weitere� Er���t���szie�
�e – Wie �er�erste����� ��� E�twi������ ei�es ���sti�
�e� Er���t���sz�st���es – so��e� i� erster Li�ie ��r�� 
ei�e� �it �e� Bewirts����ter� ���esti��te� M����e�
�e�tp��� errei��t wer�e�.
Ei� wir����s�o��es Ge�iets�����e�e�t ist ��r �e� er�
�o��rei��e� S���tz �er Le�e�s rä��e ��� �rte� ���er�
zi��t��r.
Re�e����e�, �ie �ie L����ewirts����t��� ei�s��rä��
�e�, wer�e� ��r�� �i���zie��e Hi��e� ��r �ie Bewirt�
s����ter si���o�� er�ä�zt.
Die E�ropäis��e U�io� erö���et ��r�� �ie Ver���
s��ie���� �er ��e��� 2000 �i��� zie��e Mö��i���ei�
te� ��r ����wirts����t�i��e Betrie�e, �ie ��r�� ei�e 
��t�rs���tz�e re��te Wirts����tsweise ���� i� FFH� 
��� Vo�e�s���tz�e�iete� z�r Er���t��� �o� Le�e�s�
r���type� ��� �rte� �eitr��e�.
För�er�ö��i���eite� �este�e� �r���sätz�i�� ��r�� �e� 
E�ropäis��e� L���wirt s����ts�o��s ��r �ie E�twi���
���� �es �ä���i��e� R���es (ELER) ��� ��s Fi���zie�
r���si�str��e�t ��r �ie U�we�t (LIFE).
U� �e� �� �ie N�t�r� 2000�Ge�iete �este��te� Er�
w�rt���e� �ere��t z� wer�e�, ist i� �e� N�t�r� 
2000�Ri��t�i�ie� �ere�e�t, ��ss ���e se��s J��re i� �e� 
Mit��ie�st��te� ei�e Beri��terst�tt��� ��er �e� Er�o�� 
�er i� �e� FFH�Ge�iete� ��r���e���rte� S���tz��ß�
����e� er�o��e� ��ss.
Dieser Beri��t ��ss z��e� �ie wi��ti�ste� Er�e��is�
se �es ����e�ei�e� Mo�itori��s �ei����te�. Ko��t 
ei� Mit��ie�st��t sei�e� ��s �e� e�ropäis��e� Ri��t�
�i�ie� er w���se�e� Verp��i��t���e� �i��t ����, 
existiert ei� EU�re��t�i��es Ko�tro��� ��� S���� 
tio�si�str��e�t�ri�� i� For� �o� Bes��wer�e� ��� 
Vertr��s�er�etz���s�er��� re�.

§ 1 
Schutzgebiet

(1) D�s i� Fo��e��e� �ä�er �esti��te Ge�iet �it ei�er 
Größe �o� ��. 80 �� wir� z�� L���s����tss���tz�e�iet 
er��ärt. Es trä�t �ie Bezei������ L���s����tss���tz�e�
�iet „Wiese� �ei W��ri�� ��� Sitzer�t�“ (L 6307�301) 
��� ist Tei� �es Netzes N�t�r� 2000 (§ 31 B���es���
t�rs���tz�esetz) ��s Ge�iet �o� �e�ei� s����t�i��er 
Be�e�t��� �e�äß �er Ri��t�i�ie 92/43/EWG 
�es R�tes �o� 21. M�i 1992 z�r Er���t��� �er ��t�r�i�
��e� Le�e�srä��e sowie �er wi�� �e�e��e� Tiere ��� 
P����ze� (�B�. L 206 �o� 22.7.1992 S. 7) i� �er �er�
zeit �e�te��e� F�ss���.
D�s S���tz�e�iet �ie�t i� �er St��t W��er�, Ge��r�
����e� W��ri�� ��� O�er�öster�, ��� �er Ge�ei��e 
No��wei�er, Ge��r���� Sitzer�t�, west�i��, �or��
west�i�� ��� s���i�� �es Ortes Sitzer�t� sowie �or��
öst�i�� �es Ortes W��ri��.
(2) D�s S���tz�e�iet ist i� �er ���ie�e��e� Ü�ersi��ts�
��rte, �ie Best���tei� �ieser Veror����� ist, ��r�� 
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s��w�rze U�r������ �e�e��zei���et. Die ���rst����
�e���e ���re�z��� ist i� Det�i���rte� 1:2.000 �it 
F��rst�������er� ��� R���si���t�r, �ie e�e�����s 
Best���tei� �ieser Veror����� si��, wie�er�e�e�e�. 
Diese K�rte� ��� �er Veror�����stext wer�e� i� Mi�
�isteri�� ��r U�we�t ��� Ver�r����ers���tz – O�ers�
te N�t�rs���tz�e�ör�e –, S��r�r���e�, �erw��rt. Je 
ei�e weitere ��s�erti���� �e�i��et si�� �ei �er St��t 
W��er� ��� �er Ge�ei��e No��wei�er. Veror�����s�
text ��� K�rte� �ö��e� �ei �e� �e ����te� Ste��e� ei��
�ese�e� wer�e�.
(3) I� �e� Det�i���rte� wer�e�, soweit �ies ��r �ie 
��we����r�eit �����o��e��er Re�e����e� er�or�
�er�i�� ist, �ie Le�e�sr���type� ��� �ere� Er����
t���sz�stä��e ���� ������ I ��� �rt�or�o��e� ���� 
������ II �er Ri��t�i�ie 92/43/EWG ��r�este��t.
(4) D�s S���tz�e�iet wir� �� �e� H��ptz��ä��e� 
��r�� ��s S��i�� „L���s����tss���tz�e�iet“ �e�e���
zei���et, �esse� ���ste����� ��� Best��� �ie Ei�e��
t��er ��� N�tz���s�ere��ti�te� �o� Gr���st���e� z� 
����e� ���e�.

§ 2 
Schutzzweck

S���tzzwe�� ist �ie Er���t���, Wie�er�erste����� ��� 
E�twi������ ei�es ���sti�e� Er���t���sz�st���es (Er�
���t���szie�e), ei�s���ieß�i�� �er rä���i��e� Ver�et�
z���, �es prioritäre� Le�e�sr���typs:
6230 Artenreiche montane Borstgrasrasen (und 
submontan auf dem europäischen Festland) auf Si-
likatböden,
�er Le�e�srä��e:
6410 Pfeifengraswiesen auf kalkreichem Boden, 
torfigen und tonig-schluffigen Böden (Molinion 
caeruleae)
6510 Magere Flachland-Mähwiesen (Alopecurus 
pratensis, Sanguisorba officinalis)
9110 Hainsimsen-Buchenwald (Luzulo-Fagetum),
��� �er �rte� ��� i�rer Le�e�srä��e:
1060 Großer Feuerfalter (Lycaena dispar)
1163 Groppe (Cottus gobio).
S���tzzwe�� ist z��e� �ie Er���t���, E�twi������ 
o�er Wie�er�erste����� �er Leist���s� ��� F���ti�
o�s�ä�i��eit �es N�t�r���s���ts ��� �er Re�e�er�ti�
o�s�ä�i��eit ��� �������ti�e� N�tz���s�ä�i��eit �er 
N�t�r��ter sowie �ie Vie����t, Ei�e��rt ��� S��ö��eit 
�er L���s����t.

§ 3 
Zulässige Handlungen und Nutzungen

(1) I� �es��te� S���tz�e�iet si�� ���es����et ���er�
weiti�er Re��ts�ors��ri�te� o�er er�or�er�i��er ����s�
s���e�, soweit �er S���tzzwe�� �i��t �eei�trä��ti�t 
wir�, �o��e��e N�tz���e� ��� H�������e� z��ässi�:
1. ����wirts����t�i��e Bo�e���tz��� ��ter Be����

t��� �es § 3 ��s�tz 2 ��� �es § 4 ��sätze 1 ��� 2 

��� z� �iese� �we�� ���� ��s ��s�ri��e� �o� 
P����ze� o�er Tiere�,

2. Bewei���� ��ter Be���t��� �es § 3 ��s�tz 2 ��� 
�es § 4 ��s�tz 1,

3. Ers�tzp����z���e� ���ä��i�er O�st�ä��e,

4. ��p����z���e� �it O�st�ä��e�, ��s�e�o��e� 
��� F�ä��e� �it �e� Le�e�sr���type� 6510 Mage-
re Flachland-Mähwiesen (Er���t���sz�st��� �), 
6230 Artenreiche submontane Borstgrasrasen 
��� 6410 Pfeifengraswiesen; ��� F�ä��e� �it �e� 
Le�e�sr���typ 6510 Magere Flachland-Mäh-
wiesen (Er���t���sz�st��� B ��� C) ist �ei Ne��
��p����z���e� ei� P����z��st��� �o� �i��este�s 
15 x 15 � ei�z� ���te�,

5. �orstwirts����t�i��e Bo�e���tz��� ��ter Be����
t��� �es § 3 ��sätze 2 ��� 3 ��� �es § 4 ��sätze 1 
��� 2,

6. J���, ��s�e�o��e� ��� F�ä��e� �it Le�e�sr����
type� M�ß����e� �it �e� �ie�, j�����re Wi��tie�
re ��z� �o��e� �zw. i��er���� �es S���tz�e�ietes 
z� �i��e�, wie z�� Beispie� Kirr���e� o�er ���e��
����s��tter���e�, sowie �ie �����e ��� U�ter����
t��� �o� J���s���eise� ��� Wi�� ä��er�; z��ässi� 
ist �ie Erri��t��� �o� �� �ie L���s����t ���ep�ss�
te� Ho�� sitze� i� ei�����er Ho�z���weise,

7. Frei���� �o� H���e�, so�er� es si�� �� J�������e 
z�� �we��e �er N��� s���e o�er �ei Bewe����s�
j���e�, �� H�te����e i� R���e� �er Wei�e����
r��� o�er �� Die�st����e i� Ei�s�tz, soweit er�
�or�er�i��, ����e�t,

8. Ei�� ��� N���s��te� i� er�or�er�i��e� U����� 
z�r Be�e���� �o� Wi��s��ä �e�, ��� F�ä��e� �it 
Le�e�sr���type� ��r �ei �e� Le�e�sr���typ 
6510 Magere Flachland-Mähwiesen ��� ��s�
s���ieß�i�� �it G��tt���er (�er����ts�esi��ertes 
S��t��t ��s �er Her����tsre�io� 9) o�er S��e� 
�es ��s �e� ��ei��e� FFH�Le�e�sr���typ i� Ge�
�iet �ewo��e�e� He�s,

9. N�tz��� ���, soweit er�or�er�i��, zwe���e����e�
�e Bes��i��er��� re��t�äßi� �este�e��er We�e 
– ei�s���ieß�i�� ö�opä���o�is�� ��s�eri��teter 
Le�r� ��� Er�e��isp���e –, Str�ße�, Leit���e� ��� 
Ei�ri��t���e�,

10. �is��erei�i��e N�tz��� �er Gewässer i� �is�eri�
�e� U����� i� R���e� �e ste�e��er N�tz���s�
re��te ��� P���t�erträ�e ��ter Be���t��� �es § 3 
��s�tz 2 Nr. 7 ���, soweit er�or�er�i��, �ie zwe���
�e����e�e Bes��i��er���,

11. Ver�e�rssi��er���s��ß����e� ��� �r�eite� 
z�r U�ter���t��� ��� I�st��� setz��� re��t�ä�
ßi� �este�e��er �����e�, We�e, Leit���e� (ei��
s���ieß�i�� Leit���str�sse�) ��� Ei�ri��t���e� 
i� R���e� �es jewei�s ����r��� ���� spezi�is��er 
Vor���e� er�or�er�i��e� U�����s i� �er �eit �o� 
1. O�to�er �is 28. Fe�r��r; �ie Be�rist��� �i�t 
�i��t �ei Ge���r i� Verz��,

12. �r�eite� z�r U�ter���t��� �o� Gewässer� i� �er 
�eit �o� 15. J��i �is 15. O� to�er ��ter Be���t��� 
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(3) Soweit ��r�� M�ß����e� o�er H�������e� ei�e Be�
ei�trä��ti���� �es Er��� t���sz�st���es �es Le�e�sr����
typs o�er �er �rt ei��etrete� ist o�er �e�r���et z� erw�rte� 
ist, ���� ��s L���es��t ��r U�we�t� ��� �r�eitss���tz 
��or�����e� tre� �e�, �� �ie Er���t��� o�er Wie�er�er�
ste����� �es Er���t���sz�st���es si��erz�ste��e�.

§ 7 
Ordnungswidrigkeiten

Or�����swi�ri� i� Si��e �es § 52 ��s�tz 1 N���
�er 5 �es S��r�ä��is��e� N�t�r s���tz�esetzes ����e�t, 
wer i� �e� S���tz�e�iet �orsätz�i�� o�er ���r�ässi� 
�e�e� Re�e����e� �er §§ 3 o�er 4 �erstößt.

§ 8 
Inkrafttreten, Außerkrafttreten

Diese Veror����� tritt �� T�� ���� i�rer Ver������� 
i� ��ts���tt �es S��r����es i� Kr��t. ��� �e� i� § 1 

�ieser Veror����� �ezei���ete� F�ä��e� tritt ��ei���
zeiti� �ie Veror����� ��er �ie ��sweis��� �o� L����
s����tss���tz�e�iete� i� L����reis St. We��e� �o� 
12. ����st 1976 (��ts��. S. 905) sowie �ie Veror��
���� z�� S���tz �o� L���s����tstei�e� i� S��r���� 
�o� 1. März 1952 (��ts��. S. 602) i� �er jewei�s �e��
te��e� F�ss��� ��ßer Kr��t.

S��r�r���e�, �e� 24. No�e��er 2015

Der Minister für Umwelt 
und Verbraucherschutz

Jost
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148 Verordnung  
 über die Änderung der Verordnung  
 vom 1. März 1952 zum Schutz  
 von Landschaftsteilen im Saarland

Vo� 25. No�e��er 2015

����r��� �er §§ 22 ��� 26 �es Gesetzes ��er N�t�r�
s���tz ��� L���s����tsp��e�e (B���es��t�rs���tz�e�
setz – BN�tS��G) �o� 29. J��i 2009 (BGB�. I S. 2542) 
i� Ver�i����� �it § 20 �es Gesetzes z�� S���tz �er 
N�t�r ��� Hei��t i� S��r���� (S��r�ä��is��es N��
t�rs���tz�esetz – SNG) �o� 5. �pri� 2006 (��ts��. 
S. 726), jewei�s i� �er �e�te��e� F�ss���, �eror��et 
��s Mi�isteri�� ��r U�we�t ��� Ver�r����ers���tz:

§ 1 
Änderung der Verordnung vom 1. März 1952  

zum Schutz von Landschaftsteilen im Saarland
Die Veror����� �o� 1. März 1952 z�� S���tz �o� 
L���s����tstei�e� i� S��r���� (��ts��. S. 602) wir� 
�eä��ert, so��ss �o��e��e F��rst���e i� �er Ge��r�
���� W����ö�z���� (Ge�ei��e Los�ei� �� See) 
�i��t �e�r Best���tei� �es L���s����tss���tz�e�ietes 
(L 1.00.01) si��:

F��r 1:  191/4, 193/4, 4/21, 4/39 (jewei�s �o��stä��i�) 
��� �ie F��rst���e 193/4, 4/11, 4/2, 4/20, 4/22, 

4/24, 4/28, 4/30, 4/31, 4/33, 4/36 ��� 4/38 (je�
wei�s tei�weise);

F��r 8: 228/3, 228/6 ��� 233 (jewei�s �o��stä��i�) ��� 
�ie F��rst���e 212/2, 212/38, 212/51, 212/65, 
212/67, 212/68, 228/5 ��� 234/2 (jewei�s tei��
weise).

§ 2 
Beschreibung der ausgegliederten Fläche

Die ��s�e��ie�erte F�ä��e ����sst ��. 3,45 �� �ör��i�� 
��� west�i�� �er Orts���e W����ö�z���� ��� ist ��s 
�er �ei�e���te� K�rte ersi��t�i��.

§ 3 
Inkrafttreten

Die Veror����� tritt �� T�� ���� i�rer Ver������� i� 
��ts���tt �es S��r����es i� Kr��t.

S��r�r���e�, �e� 25. No�e��er 2015

Der Minister für Umwelt 
und Verbraucherschutz

Jost
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165 Verordnung über das Naturschutzgebiet 
 „Bremerkopf bei Steinberg“ 
 N 6407-306

Vom 20. Juni 2016

Auf Grund des § 20 Absätze 1 und 3 des Saarländi-
schen Naturschutzgesetzes vom 5. April 2006 (Amts-
bl. S. 726) in Verbindung mit § 22 Absätze 1 und 2, 
§ 23 und § 32 Absätze 2 und 3 des Bundesnaturschutz-
gesetzes vom 29. Juli 2009 (BGBl. I S. 2542) in der 
jeweils geltenden Fassung verordnet das Ministerium 
für Umwelt und Verbraucherschutz:

Präambel

Natura 2000-Gebiete sind Bestandteil eines europa-
weit verpflichtenden Schutzgebietsnetzes zum Schutz 
besonderer Lebensräume und Arten. Die Mitgliedstaa-
ten haben für ihren Anteil an Natura 2000-Gebieten 
Maßnahmen zu ergreifen, um diese Gebiete als beson-
dere Schutzgebiete endgültig unter Schutz zu stellen.

Ziel der FFH- und Vogelschutzrichtlinie ist der länder-
übergreifende Schutz gefährdeter wild lebender Pflan-
zen- und Tierarten zur Erhaltung der biologischen Viel-
falt (Biodiversität), das heißt der Vielfalt der Arten, der 
genetischen Vielfalt und der Vielfalt der Ökosysteme.

Ziel der Natura 2000-Gebiete ist ausdrücklich nicht die 
Aufgabe der Nutzung, sondern der Erhalt artenreicher, 
naturnah bewirtschafteter Kulturlandschaften mit ihrer 
hohen Artenvielfalt. Die Landbewirtschaftung ist also 
erwünscht und oftmals notwendig um den „günstigen 
Erhaltungszustand“ der natürlichen Lebensräume und 
Arten zu gewährleisten.

Der Betrachtungs- und Beurteilungszeitraum be-
gann dabei jeweils mit der Anerkennung eines Natura 
2000-Gebietes durch die EU-Kommission.

Grundstückseigentümer und Bewirtschafter haben die 
Aufgabe durch eine verantwortliche Nutzung der Flä-
chen dazu beizutragen, dass sich der ökologische Zu-
stand nicht verschlechtert (Verschlechterungsverbot).

Die Wahrung des günstigen Erhaltungszustandes wird 
vorrangig durch Regelungen zur Bewirtschaftung in 
der Verordnung gesichert. Die weiteren Erhaltungs-
ziele – Wiederherstellung und Entwicklung eines 
günstigen Erhaltungszustandes – sollen in erster Linie 
durch einen mit den Bewirtschaftern abgestimmten 
Managementplan erreicht werden.

Ein wirkungsvolles Gebietsmanagement ist für den er-
folgreichen Schutz der Lebensräume und Arten unver-
zichtbar.

Regelungen, die die Landbewirtschaftung einschrän-
ken, werden durch finanzielle Hilfen für die Bewirt-
schafter sinnvoll ergänzt.

Die Europäische Union eröffnet durch die Verabschie-
dung der Agenda 2000 finanzielle Möglichkeiten für 
landwirtschaftliche Betriebe, die durch eine natur-
schutzgerechte Wirtschaftsweise auch in FFH- und 
Vogelschutzgebieten zur Erhaltung von Lebensraum-
typen und Arten beitragen.

Fördermöglichkeiten bestehen grundsätzlich durch den 
Europäischen Landwirtschaftsfonds für die Entwick-
lung des ländlichen Raumes (ELER) und das Finanzie-
rungsinstrument für die Umwelt (LIFE).

Um den an die Natura 2000-Gebiete gestellten Er-
wartungen gerecht zu werden, ist in den Natura 
2000-Richtlinien geregelt, dass alle sechs Jahre in den 
Mitgliedstaaten eine Berichterstattung über den Erfolg 
der in den FFH-Gebieten durchgeführten Schutzmaß-
nahmen erfolgen muss.

Dieser Bericht muss zudem die wichtigsten Ergebnisse 
des allgemeinen Monitorings beinhalten. Kommt ein 
Mitgliedsstaat seinen aus den europäischen Richtlini-
en erwachsenen Verpflichtungen nicht nach, existiert 
ein EU-rechtliches Kontroll- und Sanktionsinstrumen-
tarium in Form von Beschwerde- und Vertragsverlet-
zungsverfahren.

§ 1 
Schutzgebiet

(1) Das im Folgenden näher bestimmte Gebiet mit  
einer Größe von ca. 564,62 ha wird zum Naturschutz-
gebiet erklärt. Es trägt die Bezeichnung Naturschutz-
gebiet „Bremerkopf bei Steinberg“ (N 6407-306) und 
ist Teil des Netzes Natura 2000 (§ 31 Bundesnatur-
schutzgesetz) als Gebiet von gemeinschaftlicher Be-
deutung gemäß der Richtlinie 92/43/EWG des Rates 
vom 21. Mai 1992 zur Erhaltung der natürlichen Le-
bensräume sowie der wildlebenden Tiere und Pflanzen 
(ABl. L 206 vom 22. 07. 1992 S. 7) in der geltenden 
Fassung.

Das Schutzgebiet liegt im Gebiet der Stadt Wadern, 
Gemarkungen Steinberg, Untermorscholz, Wadrill 
und Wedern sowie in der Gemeinde Weiskirchen, dort 
in den Gemarkungen Konfeld und Weiskirchen. Das 
Schutzgebiet grenzt westlich an Rheinland-Pfalz, liegt 
nördlich von Weiskirchen und Morscholz und westlich 
von Steinberg und Wadrill.

(2) Das Schutzgebiet ist in der anliegenden Über-
sichtskarte, die Bestandteil dieser Verordnung ist, 
durch schwarze Umrandung gekennzeichnet. Die flur-
stückgenaue Abgrenzung ist in Detailkarten 1:1.500, 
die ebenfalls Bestandteil dieser Verordnung sind, mit 
Flurstücknummern und Randsignatur, wiedergege-
ben. Diese Karten und der Verordnungstext werden im  
Ministerium für Umwelt und Verbraucherschutz – 
Oberste Naturschutzbehörde –, Saarbrücken, verwahrt. 
Eine weitere Ausfertigung befindet sich bei der Stadt 
Wadern sowie der Gemeinde Weiskirchen. Verord-
nungstext und Karten können bei den genannten Stel-
len eingesehen werden.

(3) In den Detailkarten werden, soweit dies für die An-
wendbarkeit nachfolgender Regelungen erforderlich 
ist, die Lebensraumtypen und deren Erhaltungszustän-
de nach Anhang I der Richtlinie 92/43/EWG darge-
stellt.

(4) Das Schutzgebiet wird an den Hauptzugängen 
durch das Schild „Naturschutzgebiet“ gekennzeichnet, 
dessen Aufstellung und Bestand die Eigentümer und 
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Nutzungsberechtigten von Grundstücken zu dulden 
haben.

§ 2 
Schutzzweck

Schutzzweck ist die Erhaltung, Wiederherstellung und 
Entwicklung eines günstigen Erhaltungszustandes (Er-
haltungsziele), einschließlich der räumlichen Vernet-
zung, der prioritären Lebensraumtypen:
6230 Artenreiche montane Borstgrasrasen (und 
submontan auf den europäischen Festland) auf  
Silikatböden
91E0 Auenwälder mit Alnus glutinosa und Fraxi-
nus excelsior (Alno-Padion, Alnion incanae, Salici-
on albae),
der Lebensraumtypen:
3150 Natürliche eutrophe Seen mit einer Vegetation 
des Magnopotamions oder Hydrocharitions
6510 Magere Flachland-Mähwiesen (Alopecurus 
pratensis; Sanguisorba officinalis)
9110 Hainsimsen-Buchenwald (Asperulo-Fagetum)
9180 Schlucht- und Hangmischwälder Tilio-Acerion,
der Art und ihrer Lebensräume:
1163 Groppe (Cottus gobio).
Schutzzweck ist zudem die Erhaltung, Förderung und 
Entwicklung des Biotopkomplexes aus einem landes-
weit einzigartigen dystrophen Bachtal mit dazu gehöri-
gen Quellbereichen und Zuflüssen sowie der standörtli-
chen Lebensgemeinschaften und eines repräsentativen 
Waldgebietes mit typischen anmoorigen Nasstälern, 
oligo-mesotrophen Hochstaudenfluren, Waldwiesen 
und Bruchwäldern, der zahlreichen gefährdeten Arten 
einen Lebensraum bietet.

§ 3 
Zulässige Handlungen und Nutzungen

(1) Im gesamten Schutzgebiet sind unbeschadet ander-
weitiger Rechtsvorschriften oder erforderlicher Zulas-
sungen, soweit der Schutzzweck nicht beeinträchtigt 
wird, folgende Nutzungen und Handlungen zulässig:
 1. landwirtschaftliche Bodennutzung unter Be-

achtung des § 3 Absatz 2 und des § 4 Absätze 1 
und 2 und zu diesem Zweck auch das Ausbrin-
gen von Pflanzen oder Tieren,

 2. Beweidung, ausschließlich auf Flächen au-
ßerhalb des ehemaligen Naturschutzgebietes 
„Unteres Wahnbachtal-Kirmesbruch“ vom 
2. Dezember 1987 (siehe Detailkarten), unter 
Beachtung des § 3 Absatz 2 und des § 4 Absät-
ze 1 und 2,

 3. Ersatzpflanzungen abgängiger Obstbäume,
 4. Anpflanzungen mit Obstbäumen, ausgenom-

men auf Flächen mit den Lebensraumtypen 
6510 Magere Flachland-Mähwiesen (Erhal-
tungszustand A) und 6230 Borstgrasrasen; 
auf Flächen mit dem Lebensraumtyp 6510 

Magere Flachland-Mähwiesen (Erhaltungs-
zustand B und C) ist bei Neuanpflanzungen 
ein Pflanzabstand von mindestens 15 x 15 m 
einzuhalten,

 5. forstwirtschaftliche Bodennutzung unter Be-
achtung des § 3 Absätze 2 und 3 und des § 4 
Absätze 1 und 2,

 6. Jagd, und zu diesem Zweck auch die Errich-
tung von an die Landschaft angepassten Hoch-
sitzen in einfacher Holzbauweise sowie die 
Unterhaltung bestehender Jagdschneisen und 
Wildäcker, die Anlage von Jagdschneisen auf 
Flächen ohne Lebensraumtypen und auf Flä-
chen mit Lebensraumtypen, soweit der güns-
tige Erhaltungszustand nicht beeinträchtigt 
wird,

 7. Freilauf von Hunden, sofern es sich um Jagd-
hunde bei der Nachsuche oder bei Bewegungs-
jagden, um Hütehunde im Rahmen der Wei-
deführung oder um Diensthunde im Einsatz, 
soweit erforderlich, handelt; darüber hinaus auf 
bestehenden Wegen Freilauf von Hunden in 
Sichtweite und im tatsächlichen Einwirkungs-
bereich der Halter oder Aufsichtspersonen,

 8. auf Flächen mit Lebensraumtypen Ein- und 
Nachsaaten im erforderlichen Umfang nur zur 
Behebung von Wildschäden bei dem Lebens-
raumtyp 6510 Magere Flachland-Mähwiesen 
und ausschließlich mit Glatthafer (herkunfts-
gesichertes Saatgut aus der Herkunftsre gion 9) 
oder Samen des aus dem gleichen FFH- 
Lebensraumtyp im Gebiet gewonnenen Heus,

 9. Nutzung und zweckgebundene Beschilderung 
rechtmäßig bestehender Wege – einschließlich 
ökopädagogisch ausgerichteter Lehr- und Er-
lebnispfade, Straßen, Leitungen und Einrich-
tungen,

 10. Betreten des Waldes zum Zweck der Er-
holung und zur pfleglichen Entnahme von  
Pilzen, Kräutern und Beeren nicht besonders 
geschützter Arten in geringen Mengen zum 
persönlichen Gebrauch,

 11. fischereiliche Nutzung der Gewässer im bis-
herigen Umfang im Rahmen bestehender 
Nutzungsrechte und Pachtverträge unter der 
Maßgabe, dass keine Besatzmaßnahmen im 
„Wahnbach“ durchgeführt werden und dort 
auch keine Fütterung der Fische erfolgt und, 
soweit erforderlich, die zweckgebundene Be-
schilderung,

 12. Verkehrssicherungsmaßnahmen und Arbeiten 
zur Unterhaltung und Instandsetzung recht-
mäßig bestehender Anlagen, Wege, Leitungen 
(einschließlich Leitungstrassen) und Einrich-
tungen im Rahmen des jeweils auf Grund fach-
spezifischer Vorgaben erforderlichen Umfangs 
in der Zeit vom 1. Oktober bis 28. Februar.

  Die Befristung gilt nicht:

  — bei Gefahr in Verzug,
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Auf den in § 1 dieser Verordnung bezeichneten Flä-
chen tritt gleichzeitig die „Verordnung zum Schutz 
von Landschaftsteilen im Saarland“ vom 1. März 1952 
(Amtsbl. S. 602) in der derzeit geltenden Fassung au-
ßer Kraft.

Saarbrücken, den 20. Juni 2016

Der Minister für Umwelt 
und Verbraucherschutz

Jost
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285 Verordnung 
 über das Landschaftsschutzgebiet 
 „Nördlich Oberlöstern“ 
 L 6407-309

Vom 5. Oktober 2016

Auf Grund des § 20 Absätze 1 und 3 des Saarländi-
schen Naturschutzgesetzes vom 5. April 2006 (Amts-
bl. S. 726) in Verbindung mit § 22 Absätze 1 und 2,  
§ 26 und § 32 Absätze 2 und 3 des Bundesnaturschutz-
gesetzes vom 29. Juli 2009 (BGBl. I S. 2542) in der 
jeweils geltenden Fassung verordnet das Ministerium 
für Umwelt und Verbraucherschutz:

Präambel
Natura 2000-Gebiete sind Bestandteil eines europa-
weit verpflichtenden Schutzgebietsnetzes zum Schutz 
besonderer Lebensräume und Arten. Die Mitgliedstaa-
ten haben für ihren Anteil an Natura 2000-Gebieten 
Maßnahmen zu ergreifen, um diese Gebiete als beson-
dere Schutzgebiete endgültig unter Schutz zu stellen.
Ziel der FFH- und Vogelschutzrichtlinie ist der länder-
übergreifende Schutz gefährdeter wild lebender Pflan-
zen- und Tierarten zur Erhaltung der biologischen Viel-
falt (Biodiversität), das heißt der Vielfalt der Arten, der 
genetischen Vielfalt und der Vielfalt der Ökosysteme.
Ziel der Natura 2000-Gebiete ist ausdrücklich nicht die 
Aufgabe der Nutzung, sondern der Erhalt artenreicher, 
naturnah bewirtschafteter Kulturlandschaften mit ihrer 
hohen Artenvielfalt. Die Landbewirtschaftung ist also 
erwünscht und oftmals notwendig um den „günstigen 
Erhaltungszustand“ der natürlichen Lebensräume und 
Arten zu gewährleisten.
Der Betrachtungs- und Beurteilungszeitraum be-
gann dabei jeweils mit der Anerkennung eines Natura 
2000-Gebietes durch die EU-Kommission.
Grundstückseigentümer und Bewirtschafter haben die 
Aufgabe durch eine verantwortliche Nutzung der Flä-
chen dazu beizutragen, dass sich der ökologische Zu-
stand nicht verschlechtert (Verschlechterungsverbot).
Die Wahrung des günstigen Erhaltungszustandes wird 
vorrangig durch Regelungen zur Bewirtschaftung in 
der Verordnung gesichert. Die weiteren Erhaltungs-
ziele – Wiederherstellung und Entwicklung eines 
günstigen Erhaltungszustandes – sollen in erster Linie 
durch einen mit den Bewirtschaftern abgestimmten 
Managementplan erreicht werden.
Ein wirkungsvolles Gebietsmanagement ist für den er-
folgreichen Schutz der Lebensräume und Arten unver-
zichtbar.
Regelungen, die die Landbewirtschaftung einschrän-
ken, werden durch finanzielle Hilfen für die Bewirt-
schafter sinnvoll ergänzt.
Die Europäische Union eröffnet durch die Verabschie-
dung der Agenda 2000 finanzielle Möglichkeiten für 
landwirtschaftliche Betriebe, die durch eine natur-
schutzgerechte Wirtschaftsweise auch in FFH- und 
Vogelschutzgebieten zur Erhaltung von Lebensraum-
typen und Arten beitragen.

Fördermöglichkeiten bestehen grundsätzlich durch den 
Europäischen Landwirtschaftsfonds für die Entwick-
lung des ländlichen Raumes (ELER) und das Finanzie-
rungsinstrument für die Umwelt (LIFE).

Um den an die Natura 2000-Gebiete gestellten Er-
wartungen gerecht zu werden, ist in den Natura 
2000-Richtlinien geregelt, dass alle sechs Jahre in den 
Mitgliedstaaten eine Berichterstattung über den Erfolg 
der in den FFH-Gebieten durchgeführten Schutzmaß-
nahmen erfolgen muss.

Dieser Bericht muss zudem die wichtigsten Ergebnisse 
des allgemeinen Monitorings beinhalten. Kommt ein 
Mitgliedsstaat seinen aus den europäischen Richtlini-
en erwachsenen Verpflichtungen nicht nach, existiert 
ein EU-rechtliches Kontroll- und Sanktionsinstrumen-
tarium in Form von Beschwerde- und Vertragsverlet-
zungsverfahren.

§ 1 
Schutzgebiet

(1) Das im Folgenden näher bestimmte Gebiet mit einer 
Größe von ca. 949,07 ha wird zum Landschaftsschutz-
gebiet erklärt. Es trägt die Bezeichnung Landschafts-
schutzgebiet „Nördlich Oberlöstern“ (L 6407-309) 
und ist Teil des Netzes Natura 2000 (§ 31 Bundesna-
turschutzgesetz) als Europäisches Vogelschutzgebiet 
gemäß der Richtlinie 2009/147/EG des Europäischen 
Parlaments und des Rates vom 30. November 2009 
über die Erhaltung der wildlebenden Vogelarten (ABl. 
L 20 vom 26. Januar 2010 S. 7) in der derzeit geltenden 
Fassung.

Das Schutzgebiet liegt auf Flächen der Gemeinde 
Nonnweiler, Gemarkungen Bierfeld, Kastel, Sitzerath 
und Nonnweiler sowie der Stadt Wadern, Gemarkun-
gen Gehweiler, Kostenbach, Oberlöstern und Wadrill.

(2) Das Schutzgebiet ist in der anliegenden Über-
sichtskarte, die Bestandteil dieser Verordnung ist, 
durch schwarze Umrandung gekennzeichnet. Die flur-
stückgenaue Abgrenzung ist in Detailkarten 1:2000, 
die ebenfalls Bestandteil dieser Verordnung sind, mit 
Flurstücknummern und Randsignatur wiedergegeben. 
Diese Karten und der Verordnungstext werden im  
Ministerium für Umwelt und Verbraucherschutz – 
Oberste Naturschutzbehörde –, Saarbrücken, verwahrt. 
Eine weitere Ausfertigung befindet sich jeweils bei der 
Stadt Wadern sowie der Gemeinde Nonnweiler. Ver-
ordnungstext und Karten können bei den genannten 
Stellen eingesehen werden.

(3) Das Schutzgebiet wird an den Hauptzugängen 
durch das Schild „Landschaftsschutzgebiet“ gekenn-
zeichnet, dessen Aufstellung und Bestand die Eigen-
tümer und Nutzungsberechtigten von Grundstücken zu 
dulden haben.

§ 2 
Schutzzweck

Schutzzweck ist die Erhaltung, Wiederherstellung und 
Entwicklung eines günstigen Erhaltungszustandes (Er-
haltungsziele), einschließlich der räumlichen Vernet-
zung,
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§ 4 
Unzulässige Handlungen und Nutzungen

Unzulässig sind alle Veränderungen und Störungen, 
die das Landschaftsschutzgebiet in den für den Schutz-
zweck maßgeblichen Bestandteilen erheblich beein-
trächtigen können.

Insbesondere ist es unzulässig:

1. Flächen trocken zu legen, einschließlich dem Bau 
von Drainagen,

2. Säume und dauerhaft brachgefallene Flächen zu 
mähen; davon ausgenommen sind Pflegeschnitte, 
die die flächenbezogenen Vorgaben des Manage-
mentplans beachten,

3. Brach- und Dauergrünlandflächen umzubrechen,

4. pyrotechnische Artikel oder künstlich gerichte-
te Lichtstrahlen (Laser) anzuwenden oder in das 
Schutzgebiet einwirken zu lassen,

5. Wohnwagen oder Container aufzustellen, zu la-
gern, Feuer anzumachen sowie Wagen und Kraft-
räder außerhalb dafür zugelassener Anlagen zu 
parken,

6. Motorsport- und sonstige Veranstaltungen durch-
zuführen,

7. bauliche oder sonstige Anlagen zu errichten, auch 
solche, die baurechtlich verfahrensfrei sind; ausge-
nommen an die Landschaft angepasste Hochsitze 
in einfacher Holzbauweise,

8. wild wachsende Pflanzen ohne vernünftigen Grund 
zu entfernen oder auf andere Weise zu schädigen, 
nicht jagdbare wild lebende Tiere mutwillig zu be-
unruhigen, zu fangen oder zu töten sowie Puppen, 
Larven, Eier oder Brut- und Wohnstätten solcher 
Tiere fortzunehmen oder zu beschädigen,

9. Hängegleiter, Gleitdrachen, Modellflugzeuge und 
Multikopter zu starten, zu landen und den Flugbe-
trieb mit ihnen auszuüben.

§ 5 
Managementplan, Schutz- und Pflegemaßnahmen

(1) Konkrete flächenbezogene Aussagen zu Artvor-
kommen und deren Habitatstrukturen sowie zur Be-
wirtschaftung erfolgen in Managementplänen, die von 
der Obersten Naturschutzbehörde oder der von ihr be-
auftragten Stelle erstellt werden. Auf bewirtschafteten 
Flächen erfolgt die Aufstellung nach Anhörung der 
Nutzungsberechtigten.

Auf Staatswaldflächen erfolgt die Erstellung der Ma-
nagementpläne bzw. Teilen der Managementpläne 
durch den SaarForst Landesbetrieb im Einvernehmen 
mit der Obersten Naturschutzbehörde oder der von ihr 
beauftragten Stelle. Im Bereich der Zweckverbände für 
die Durchführung von Naturschutzgroßprojekten er-
folgt die Erstellung der Managementpläne im Beneh-
men mit den Zweckverbänden und dem Bundesamt für 
Naturschutz.

(2) Der Managementplan stellt darüber hinaus freiwil-
lige weitergehende Maßnahmen und Nutzungen dar.

(3) Die jeweils geltende Fassung des Management-
plans ist durch die Oberste Naturschutzbehörde oder 
die von ihr beauftragte Stelle entsprechend zu kenn-
zeichnen und dauerhaft zu verwahren.

(4) Pflege- und Entwicklungsmaßnahmen, die in ei-
nem Managementplan nach Absatz 3 enthalten sind, 
werden unter Aufsicht der Obersten Naturschutz-
behörde oder der von ihr beauftragen Stelle durch die-
se oder in deren Auftrag, im Bereich des Staatswaldes 
auch durch den SaarForst Landesbetrieb und im Be-
reich der Zweckverbände für die Durchführung von 
Naturschutzgroßprojekten auch durch die Zweckver-
bände durchgeführt. Von einem Managementplan nach 
Absatz 3 abweichende Pflege- und Entwicklungsmaß-
nahmen bedürfen der vorherigen Zulassung durch die 
Oberste Naturschutzbehörde oder der von ihr beauf-
tragten Stelle. Bei Verpachtung der im Eigentum der 
Städte und Gemeinden, Zweckverbände zur Durchfüh-
rung von Naturschutzgroßprojekten, des Landes oder 
des Bundes befindlichen Grundstücke und bei vertrag-
lichen Vereinbarungen zur Förderung der Nutzung sind 
die Vorgaben des Managementplans für die betroffene 
Fläche zu beachten und in den Pachtvertrag aufzuneh-
men.

§ 6 
Ausnahmen, Anordnungsbefugnis

(1) Die Oberste Naturschutzbehörde kann für eine vor 
Inkrafttreten dieser Verordnung rechtmäßig durch-
geführte Nutzung Ausnahmen von Beschränkungen 
und Maßgaben nach § 3 sowie von der Unzulässigkeit 
gemäß § 4 zulassen, wenn dadurch der Schutzzweck 
nicht beeinträchtigt wird.

Für sonstige Maßnahmen geringen Umfanges kann 
die Oberste Naturschutzbehörde Ausnahmen zulassen, 
wenn dadurch der Schutzzweck nicht beeinträchtigt 
wird. § 67 des Bundesnaturschutzgesetzes bleibt un-
berührt.

(2) Handelt es sich um ein Projekt im Sinne des § 34 
des Bundesnaturschutzgesetzes oder um einen Plan im 
Sinne des § 36 des Bundesnaturschutzgesetzes sind die 
diesbezüglichen Verfahrensregelungen des Saarländi-
schen Naturschutzgesetzes anzuwenden.

(3) Soweit durch Maßnahmen oder Handlungen eine 
Beeinträchtigung einer Art eingetreten ist oder begrün-
det zu erwarten ist, kann das Landesamt für Umwelt- 
und Arbeitsschutz Anordnungen treffen, um die Erhal-
tung oder Wiederherstellung des Erhaltungszustandes 
sicher zu stellen.

§ 7 
Ordnungswidrigkeiten

Ordnungswidrig im Sinne des § 52 Absatz 1 Nummer 
5 des Saarländischen Naturschutzgesetzes handelt, wer 
in dem Schutzgebiet vorsätzlich oder fahrlässig gegen 
Regelungen der §§ 3 oder 4 verstößt.

§ 8 
Inkrafttreten, Außerkrafttreten

Diese Verordnung tritt am Tag nach ihrer Verkündung 
im Amtsblatt des Saarlandes in Kraft.
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Auf den in § 1 dieser Verordnung bezeichneten Flä-
chen tritt gleichzeitig die „Verordnung zum Schutze 
von Landschaftsteilen im Saarland“ vom 1. März 1952 
(Amtsblatt 1952, S. 602), die „Verordnung zum Schut-
ze von Landschaftsteilen und Landschaftsbestandteilen 
im Kreis Merzig-Wadern“ vom 4. Juli 1952 (Amtsblatt 
1952, S. 603) sowie die „Verordnung über die Aus-
weisung von Landschaftsschutzgebieten im Landkreis

St. Wendel“ vom 12. August 1976 (Amtsblatt 1976, 
S. 905) in der jeweils geltenden Fassung außer Kraft.

Saarbrücken, den 5. Oktober 2016

Der Minister für Umwelt 
und Verbraucherschutz

Jost
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